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• 1Bundesnetzag•ntur 

Besclhlusskammer 9 Aktenzeichen: BK9-20/8249-RK19 

Beschluss 

Imdem Verwaltungsverfahire:n nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 

2., § 4 Albs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV 

we9en Genehmigung des Regulierrurngsktmto:saldos und Anpassung der Erlösober

gre:nze rnach Maßgabe des § 5 ARegV 

hat di1e Beschlrusskammer 9 der Buindesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommu-

n1ikation, Po.st lund Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Dr. Christian Schütte, 

d:en Beisitze:r R.oland Naas 

uind den Hei·sitze:r Stefan Tappe 

gegenüber der Avaco:n Hochdrucknetz GmbH, SchiUerstra1ße 3, 38350 Helmstedt ver-

treten dlurch die rGesdhäftsfülhrung 

-Antragstellerin -



- ~nthallt Betni~b's- und Geschäftsgeheimnisse -

am n3.12.202.4 beschlossen: 

1.) D.er Regulierungsko:ntosaldo zum 31.12.2019 wirrd abweichend vom Antrag mit 

dem Wert 4.218.896 € festgelegt. Dem Antrag auf Anpassung der ka1lenderjährli-

1chen Erlosobergrenzen deir Jahre 2021 bis 2023 wird insoweit stattgegeben, als 

die Antragstellerin verpflichtet ist, 1ihre jeweilige kalenderjährliche Erlösobergrenze 

dieser Jalhre um dien in Anlage R1_Differenz tiieses Beschlusses für das jeweilige 

Jalhr eirmittelten Betrag anzupassen. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Antragste1lle1rin hat mit Schreiben vom 30.06.2020, eingegangen bei der Be-

schtlusskammer am 30.06,2020, einen Antrag auf Genehmigung des ermittelten Re-

gul•ierungskon~osaldos zum 31. 1.2.2019 und Anpassung der kalenderjährlichen Erlös

olberg1re1nzen der Jahre 2021 b:is 2023 gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 

3 und 4 ARegV gestel lt. Die über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur über

mittelten E~heb1.mgsbögen (Eirhebungsbogen zum Regulierungskonto sowie Erhe-

bung.sbpgen gemäß § 2:8 Nr. 1, 3 uind 4 AR.egV) !liegen rler Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer lhat dein Antrag geprüft und der Antragstellerin mit Schreiben 

vom 30.10.2024 Gelegenheit zur Steillungnahme ,gegeben. Die Antragstellerin hat mit 

Schreiben vom 11.11.2024 Stellung zu den Positionen aperiodische Beträge und Mes-

sung/Messstelllenbetrieb genommein. 

Die Beschlusslkamme1r habe im Ainhöriungsverfahren die Reduz1ierung der Netzentgelte 

in Höhe von n1icht ane~kannt, da diese ohne Erläuterungen der Antrag-

stelllerin vorge1nom rnen worde:n seien. Hierbei handele es sich um aperiodische Be-

träge durch Korrekturrechnuingen, wellche nicht das Leistuingsjahr 2019 beträfen, aber 

in dem Jahr 2019 albgereclhnet worden seien. Die erbrachte Leistung habe in den Vor-

jahren stattgeflunden. Solche Ko1rrektiur.rechnungen ~önnten auf Grund von Änderun-

gen bei Messwe:rten entstehen beispielweise dadurch, dass geschätzte Ersatzwerte 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

durch abgelesene Istwerte ersetzt würden. Diese Effekte könnten sich sowohl positiv 

als auch negativ auf die Netzentgelte auswirken. 

Weiterhin hat die Antragstellerin eine Anpassung der Differenz aus Messung und 

Messstellenbetrieb autlllllllaufgrund eines Ausweisfehlersauf 

Seiten der Antragstellerin gefordert. 

Nach Überprüfung der Unterlagen ist die Beschlusskammer den Ausführungen des 

Netzbetreibers gefolgt und hat die Anpassungen entsprechend vorgenommen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des 
Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 

22.12.2023 (BGBI. 1Nr. 405) besteht eine uniansrechtskonforme Kompetenzverteilung 

zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbehörde. Der Be-

schluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen Rechts auch 

vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 

02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die norma-

tive Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG 

(heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG gere-

gelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unverein-

bar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. 

fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische Gerichtshof der vierten 

Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland vorgeworfen hatte, es habe 

die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen Zuständigkeiten der nationalen 

Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung der Me-

thoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und 

den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, der 

Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

2. Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des 

EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes 

umgesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzu-

gangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Da-

mit hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen Kompetenz für 

die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für 

den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die nach den unions-

rechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 

Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie 

§ 21a EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der Re-

gulierungsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverord-

nungen enthaltenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und ergänzt. 

Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ab-

lauf einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur An-

passung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt 

des Außerkrafttretens entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode im 

Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß§ 21 Abs. 3 S. 5 

und§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertragen. 

Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise ent-

standenes normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwendungs-

und Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der Verord-

nungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzuführen. Laut Ge-

setzgeber sollen hierdurch die für ausreichende Rechts-, Planungs- und Investitions-

sicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungsrahmens gewährleistet und 

bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden werden (vgl. BT-Drs. 

20/7310, S. 52). 
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3. Interessenabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in § 21a und § 24 EnWG a.F. 

erlassenen Verordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regel-

werk zur Entgeltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines 

transparenten, vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens grundsätzlich 

fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Abweichungskom-

petenz nach§ 21 Abs. 3 S. 5 und§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen materiellen Wi-

derspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen Rechts hat der EuGH in sei-

ner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt auch die Beschluss-

kammer nicht. 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen Re-

gulierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauerei-

ner bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen 

für die gesamte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen während einer lau-

fenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechtsunsicherheit verbun-

den, die gerade durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung der materiell europa-

rechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. Darüber hinaus erschwert eine 

unklare Rechtslage im Übergangszeitraum die notwendigen Investitionen in die Ener-

gieversorgungsnetze und führt zu Unsicherheiten nicht nur für die regulierten Unter-

nehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteilnehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung 

oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang 

,,mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, 

vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 

2019/944. Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten Regulierungs-

rahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösobergrenze anknüpfen

den und weiterer nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen Verfahren führen. Die 

Festsetzung neuer Regelungen durch die Regulierungsbehörde in einem transparen-

ten und möglichst umfassenden Konsultationsprozess dürfte einige Zeit in Anspruch 

nehmen. laufende Verfahren bspw. zur Festlegung der Erlösobergrenze für die vierte 

Regulierungsperiode könnten sich um Jahre verzögern. Diese Gesichtspunkte wären 
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mit d:en Richtlini.envorgaben, den Zielsetzungen des Enerrgiebinnenmarkts und mit 

rechtsstaatlichen Grnndsätzen schwerlich vereinbar. 

III. 

Die Entscheidung übeir den Aintrag der Antr,agsstellerin auf Ge:nehmigung des 

Regulieruings~ontosalldos und der sidh daraus ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenzen ergelht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 
Nr. 1 und Nr. .2, § 4 AJbs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV. Dem Antrag 

war im tenorieIrte:n Umfang sta~ugeben. 

1. Zustä1ndigkeit 

Die Brundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 und Abs. 3 EnWG die zuständige Re-

guliemngsbehörde. Die Zuständigke,it der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 
Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

2. EIrmäch'tigu,ngsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für die Entscheidung über die Genehmigung des Regulie-

f1Lingsko:ntosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrenze ist§ 29 Abs. 1 
En·WG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 

urnd Abs. 4 ARegV. Während in § 29 Abs. 1 'EnWG- u.a. geregelt 1ist, dass die Regulie-

r,ungsbehörde EntscheidUingefil nach den in§ 21a Abs. 6 EnWG genannten Rechts-

verordnungen., ~u denern auch die Anreiznegulierungsverordnung gehört, durch Fest-

legung oder durch Genehmigung tr:ifft, konkr,etisiert § 32 PJbs. 1 ARegV diese Ermäch-

ti.gung u.a. dahingehend, dass die RegUlierungsbehörde Festlegungen oder Genehmi-

gungen nach § 29 Abs. 1 des Erne:rgiewirtschaftsgesetzes zur Anpassung der Erlös

o!berg1re1nzen nach § 4 Abs. 3 bis 5 (Abs. 1 Nr. 1) bzw. zur Ausgestaltung und zum 

Ausglleich des Regulierungskontos nach § 5 ARegV (Abs. 1 Nr. 2) treffen kann. 

§ 4 Abs .. 4 Satz 1 Nr. 1a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers eine 

Anpassung deir Erlösobergrenze inach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unter der For-

mullie:ruIng „nach Maßgabe des§ 5 ARegV" ist zu verstehen, dass sich die Anpas-

sungsbeträge aus dem vom Netzbetreibe:r ermittelten Saldo des RegulIierungskontos 

ergeben. Dieser unterliegt gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV ebenso wie dessen Ver-
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teil1ung de1r Ge1nehmigu1ng.spflicht durch dlie R1egulier.un,gsbehörde. Die Zu- oder Ab-

s,chlläge (Anpassungsbeträge) .auf die kalende:rjälhrlichen Erlösobergrenzen des Netz-

betire:ibers werden demnach anlhand des ermitteae:n Regulierungskontosaldos be-

stimmt. 

Die E1rlösobergrenze selbst wird für die dritte Regulierungsrperiode vom 01.01.2018 bis 

31.12.2022 mr jedes Kalenderjahlr der gesamten ReguJierung·speriode gemäß § 4 

Abs. 1 ARegV n:ach Maßgabe der§§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und :25 ARegV durch die 

Re-gulieru1ngsbehörde bestimmt. Die B·estimmung der kalenderjährlichen Erlösober

grernzen e1rfolgt durch Festlegung naich § 32 Abs. 1 INr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe de:r An1Passiung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

d·es Netzb:etreilbers 'Mird der Salldo des Reguliierungskontos zum 31.12.2019 vom Netz-

betre:iber ermittelt. Dieser e:rgibt sich aus den vom INetzlbetreiber auf dem Regulie-

rungsko1nto verrbuchten Differenzen des Jahres 2019, die mit diesem Beschluss ent-

weder genelhmigt oder abweichend festgelegt werden. Dies sind gemäß § 5 Abs. 1 

uind 1:a ARegV die Differenzen 

zwischen 

- den nach § 4 ARegV zulässigen E r1ösen und den vom Netzbetreiber unter Be-

rücksi·cntigu1ng der tatsäch~ichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen ge-

mäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

e:rforderlidhe:n lnanspiruchrnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 5 Ab.s. 1 

S. 2 ARegV i.V.m. ·§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 

- den tatsächl1ichein und den in der Erlösob:ergrenze enthaltenen Kosten aus ln-

vesfüionsmaßnalhmen gemäß§ 5 Abs. 1 Satz. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 6 AR.egV, 

- den im jeweiligen Kalenderjahrr entstandene:n Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV 

(volat ile Kosten) un:d dem in der E1rlösobergrenze :diesbezügltch enthaltenen An-

sätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 AR.egV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV, 

- den tatsäch!iche111 nach § 9 Abs. 2 GasNEV ermittelten und den in der Erlös

oberg1re1nze ·enthaltenen E1rträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
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u1nd Netzanschlu·ssheitr.ägen g:emä'ß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 13 ARegV 

- den für das Kail·enderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kos-

ten des Messstelllenbetrielbs, zu dem auch die Messung gehört und den in der 

Erlösobergrenze diesbezügliich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz 

drurch Ärnde11Ungen der Zahl der Anschiu.ssnutze1r, bei denen der Messstellen-

betrieb :durdh den Netzbet1re:iber durchgeführt wird, veruirsacht wird 

sowie 

- der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 10a und 

d:em Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich 

e:ntstande1nen IKajpi1talkosten ergibt, § 5 Abs. 1a ARegV. 

Soferin die Antragstellerin die Diifferenzen und im Ergebnis den Regulierungskonto-

saldo zum 31 .12.2019 und die sic!h daraius ergebenden Zu- oder Abschläge richtig 

berechnet hat, ist der Aintrag wie beantragt zu ,genehmigen. Anderenfalls sind der Re-

gul.ierw,gskon,tosaldo zum 31.12.2019 und die sich daraus ergebenden Anpassungs-

beträge abweichend vom Antrag festzulegen. 

3. Antragsvoraussetzungen 

Die G-enehmig1ung des Regulierungskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der 

Erlös·obergrenze setzt formell einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. 

Materiell! setzern die Gernehmigung des Regulierungskontosaldos und d1ie sich daraus 

e1rgebend:e Anpassung lediglich voraus, dass der Netzbetrreiber den Saldo des Regu-

lierungskointos und die Zu- oder .Abschläge auf die Erlösobergrenze richtig berechnet 

hat. Anderre:nfalls legt die Regulierungsbehörde diese Größen mit diesem Beschluss 
a1bweichend vom Antra·g fest. 

4. Anpassung der lkallend,erjährlichen Erlösobergrenzen 

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. ·1 a i.V.m. § '5 ARegV ist eine Anpassung der kalender-

jährlichen E1rlösolbe1rg1renz:en erforderlich. 

4.1. Antragszeitpunkt 

Deir Antira:g der Antragstellerin ist der Beschlusskammer fristgerecht ,gern. § 4 Abs, 4 

S. 1 Nr. 1a, S. 3 i.V.m. § 5 ARegV zuge'gangen. 
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4.2. .Antragsforim 

De1r Antrag nach § ,4 Absatz 4 Satz 1 !Nummer 1 a ARegV muss gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 

AR,egV neben dem ermittelten Saldo die der Anpassung zug1rundeliegernden Daten, 

inslbeso:ndere die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des abge-

laufene1n Kailenderjahlres enthalten. Gemäß§ 5 Abs. 4 Satz 2 ARegV muss der Antrag 

weiteirhitn Angaben ,zur Hölhe der tatsäclhlich entstandenen Kapitalkostein und ggf. der 

dem Kapitalkostenaufschlag naclh § 10a zugrunde ,gelegten betriebsnotwendigen An-

lagegüter·enthalten. Hierzu gehören insbeso:ndere Angaben zu den Anschaffungs- und 

Heirstellungskosten u1nd die j:ewens in Anwendu1ng gebira:chlte betriebsgewöhnliche Nut-

zrungsdauer 1r1ach A1nlage 1 der Gasnetzentgeltve:rordnung. Sinn und Zweck der Rege-

lung ist es, dlie Bewegungen auf dem Reg.ulierungskointo für die genehmigende Regu-

lierungsbehörde transparent darzustellen. 

De:r Antrag wuirde von der Antrags1elleriin m'it den der Anpassung zugrundeliegenden 

Daten formgerecht sch!riftlich bzw. ele,ktronlsch bei der Bundesrnetzagentur einge-

reicht. Die ~um Antrag gehörenden Errhebungsbögen wurden unter Nutzung der aktu-

e:lle:n Version de:r von drer ßiundesnetzagentur zum Download bereitgestellten XLSX~ 

Datei hi1nsidhfüch der wesentlichen Angaben vollständig und formal richtig ausgefüllt 

ü1bermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforderlichen Un-

terlagen beigefügt. 

4.3. Antragszeitraum 

Die .Aintlragsteller1in lhat eine Anpassun,g der Erlösob,ergrenzen der Jahre 2021 bis 2023 

beantragt. Grundsätzlich beantragt der Netzbetreiber den von ihm ermittelten Regulie-

riungskontos:aldo für das letzte abg·eschlossene Kalenderjahr. Dieser wird gemäß§ 5 

Abs. 3 Satz 2 AHegV annu1itätisch über die drei dem Jahr der !Ermittlung folgenden 

Kalenderjahre durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobe:rgrenze verteilt. 

4.4. Antragsgegenstand 

Ge9e1nstand d'es Antrages ist die Genehmigung des Re·gulieru111gsk.ontosaldos zum 

31.12201'9 und die Genehmigung der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

der kalendeirjährlichen Erlösobe1rgrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2021 bis 

2023. 
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5. EIrmittlung der Anpassung der lkallenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die ~u- oder AJbschfäge auf die kalenderj'ährUchern Erlüsobergrenzen für die Kalender-

jahre 2021 bis 2023 basieren auf dem abweichend festgelegten Regulierungskonto-

saldo zum 31.12.2019. 

De:r Nletzbetreäber hat einen Regulieruingskontosaldo zum 31.12.2019 in Höhe von 

beantragt. De:r Regulierungskontosalldo zum 31.122019 war abweichend 

Vöm Antrag mit dem Wert 

4.218.896 € 

festzulege:n. 

De:r Regu1lie:rungskontosaldo der Antragstellerin zum 31 .12.2019 resultiert aus den am 

Ende des Kalenderjahres 2019 vom Netzbetreiber auf dem Regulierungskonto ver-

buchten Diifferenze:n gemäß § '5 Abs. 1 und 1a ARegV. 

Die Beschluss,kammer lhat die vom INetzbetreib,er ennittelten und auf dem Regulie-

rungsko:nto verbuchten Differienzen des Jahres 2019 und den sich daraus zum 

31.12.201g ,ergebenden Regulierungskontosaldo geprüft. Betreffend die Differenzen 

des Kailenderjahires ist die Beschlusskammer zu folgenden Prüfergebnissen gekom-

me:n: 

5.1. Diffe:re1nze11 des Jahres 2019 

Für d:ie Berech'.nU1ng der Di'lffereinzen des Jahres 2019 wird auf die Anlage R1 _Differenz 

und auf die schriiftlichen Erlä1UterungeIn im de:r Anlage R ve:rwiesen. 

5.2. Ve:rzinsung der Differenzen urnd Ber,eclhnung des Regulieruingskontosal-
dos 2019 

Die genehmigten bzw. abweidhe:nd festgelegten Differenzen des Jahres 2019 waren 

gemälß § 5 Abs. 2 ARegV in Hohe des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich ge-

bundenen Betrags zu verzinsen, wobei sich der durchschnittlich gebundene Betrag 

aius dem Mitteilwert von Jalhresanfangs- und Jahr,esendbestand ergibt. Die Verzinsung 

richtet sich nach dem auf die letzten zehin abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

DuIrchschnitt d'er von der Deutsdhe:n Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite fest~ 

verzinslicherWe:rtpapie1re nnländischer Emittenten, Unter Berücksichtigung der Verzin-

sung ergibt sidh de:r oben benannte abweichend festgelegte Regulierungskontosaldo 

~um 31.12.2019. 
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5.3. Ber:echnuing der AJnpassiungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 A!bs. 3 Satz 2 ARegV der Re-

gulierungskontosaldo in drei Ainniuitäten aufzuteilen. 

Für dlie Berechnung der Annuitäten der Jahre 2021 bis 2023 bildet der Barwert zum 

30.06.2020 die Grundlage. Hierdurrch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

drie Zu- lbzvv. Abschläge auf die EOG kontiinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen. 

Die sich dar.aus ergebenden albweith:end festg·elegten Anpassungsbeträge der kalen-

derJährlichen Erlösöbergrenze:n der Antragstellerin ergeben sich aus Anlage R1_Dif-

ferenz des v,orliegenden Beschlusses, Für die Antragstellerin sind die kalenderjährli-

chen Errlöso!berrgrenzen 2021 bis 2023 gemäß Ziffer 1.) des Tenors um 1.442.010 € 

arnzupassen. 

6. Riückwiirkende Gernelhmigung des Regulierungskontosaldos und der 
sich daraus ergebenden Arnpassungsbeträge 

Die in d1iesern Beschluss erfolgte albweichende Bescheidung des Regulierungskonto-

saldos 1und tler sich da1ra1us ergebenden Anpassungsbeträge der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen konnte rnicht vor dem O1.01 .2021 erfolgen. 

Dies lrie:gt rin der zeitlichen Überschneidung derr Prozesse zum Regulierungskonto mit 

ainderen Verfahren begründet. Insbesondere war e:-s für die Bestimmung des Regulie-

rrungsko:ntosaldos eriorderlich, dass vorgreifliche Verfahren nach § 5 ARegV (Geneh-

migung des Regulierungskointos-aldos und der sich daraus ergebenden Anpassungs-

beträge 201:2-2016, 2017 und 2018) sowie nach§ 26 Abs. 2 ARegV zu teilweisen 

Netzübergängen abgesch:lossen sein mussten, bevor di:e Entscheidungen zur Geneh-

migung der entsprechendem IRegulierungskontosalden spruchreif waren. Dem Ab-

schlluss dieser Verfahrrern warr dahe:r Priorität einzuräumen. 

AuJgrund der Rechtsprechung des OLG Düsse!ldorf zur rückwirkenden Festlegung des 

Qualitätselements nach§ 19 ARegV sieht sich die Be·schlusskammer veranlasst, hilfs-

weise Ermessenserrwägurngen in Bezug auf die rückwirkende Genehmigung der An-

passung :der Erl.öS(obergrenz:e in diesem kronkreten E,inzelfall anzustellen. Der Be-

schlusskammer ist bev.'iusst, d.as:s rückwinkende Genehmigungen die Ausnahme sein 

sol:lten (vgl. 0 LG Düsselldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Kart '155/15 (V), Rn. 38, 
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juris). Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat slch die Be-

schilusskammer jedoch entschiede1n, von einer vorlärufigen Genehmigung nach § 72 

EnWG ,abzuselhern und die Anpassung der Errlösobergrenzen der Jahre 2021 bis 2023 

nach Maßgalbe des§ 5 ARegV rückwirkend zum 01.01 ..2021 zu genehmigen. 

Eine vorläufüge Gernelhmigiung inach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer 

niiclht ,zweckdienliich für das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 202:0 war dem Ne1zbetreiiber der wahrscheinliche Anpassungsbetrag 

für die Erlösobergrenze .20.21 diurch seinen Antrag bekannt. Eine vorläufige Festlegung 

hätte also keinem wesentliclhen inhaltlichen Mehrwe1rt gehabt, sondern lediglich die 

dem INetzJbetre1iber bekannten 1und auch von ,ihm beantragten Tatsachen in Form eines 

vorläufige,n Besche:ides förmlich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine vorläufige Ge-

nehmig1ung einen Melhraufvvand sowohl auf Se·iten de:r Behörde und der Netzbetreiber 
in Form von Erstellung und Z!Ustellung der Bescheide sowie kritischer Durchsicht durch 

dlie Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vorläufigen Festlegun-

gen wären n1icht aus21uschiieißen. rne Beschlusskammer hat daher den Netzbetreibern 

l,ediglich in Form eiines Schreibems Anhaltspunkte :genannt, welcher Betrag aufgrund 

des Regullie1ru1ngskontosa1ldos bei der Verprobung zum 01 .01.2021 einfließen sollte. 

Diese Hinweise wurden für alle MarkUei!nehimer auf der Homepage der Bundesnetza-

gentur veröffentlicht 

Die Beschlusskammer :salh es aus den vorgernannten Gründen als sachdienlich an, 

sämtliiche Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden Verwaltungs-

verfahren (Vertahren :zur Gernehrnigung des Regulierungskorntosaldos der Jahre 2012 

bis 2016, 2017 und 201'8 mach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV, Festlegung der kalenderjähr-

lich1en Eirlösob:ergrenzen in der diritten Regulierungsperiode zu Kapitalkostenaufschlä-

gen nach § ·1oa .ARegV sowie Netzübergängen nach § 26 ARegV) .zu verwenden. Im 
Übrigen war, wie vorstelheind bereits ausgeführt, die Genehmigung des Regulierungs-

kontosaldos bei einzelnen Netzbetre:ibem ohne den Veriahre:nsabschluss von Netz-

ülbergängen betreff.end das Jalhr 2019 nicht möglich. In die Abwägung ist auch einge-

frlnssen, dass dern INetzbe'treiber seine individuellen Antragswerte bekannt waren. 

Angesidhts de:r flrühzeiti.gern Kenntn is des Netzbetreibers von den für die Bere-chnung 

der E1rlösobergre:nze 2021 rnalßgeblichen Werten erachtet die Beschlusskammer die 
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rückwlrkendre Genehmigu111g des Regulieriungskontosaldos und der sich daraus erge-

benden Anpassung der E1rlösobergrenze nach sorgfältiger Berücksichhgung aller As-

pekte aI1s sin1nvo1I1ste Lösurng. 

Die Erntsdhedung, den Regulierungskontosaldo iund die sich daraus ergebenden An-

P'assungslbeträge für di.e Jahre 2021-2023 rückwirkend zu genehmigen, ist auch ver-

hältnismäßig. Die Entsdhe:idung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, entsprechend 

den Vorgaben des En'WG rund der ARegV den IReguliemngskontosaldo auszugleichen 

u1nd etwaige Mehrerlöse über die Netze1ntgelte am dlie Netznutzer zurückzugeben bzw. 

2lu wen1ig vereiInnahmte EIrlöse noch einnehmen zu dürfen. Die rückwirkende Festle-

gu111g ist hierzu g:eeignet. Sie ist auch erforderlich, da zum jetzigen Zeitpunkt ein gleich 

geeiginetes, milderes Mittel nicht mehir zur Verfügung steht. 

7. Umgang mit naclhträglichen Ve1rä1nderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo ues Regulierungskontos ;zum 31.12.2019 und seine Verteilung auf die 

Kalenderjahre 2021 bis 2023 mit diesem Beschtuss abschließend bestimmt werden, 

könnten nachträglich:e Korrekturen der kalenderjährlic!hen Erlösöbergrenze für das 

J.ahr 2019 im Farll einer 8'.es"t~:mdskrraft die'se:r En'tscheidung nicht mehr berücksichtigt 

werden. Daher wird die Besclhlusskammer notwendige Korrekturen der Erlösober

greinze 2019 in dem zum Zei~plmkt der Änderung noch offenen Regulierungskonto-

saldo (d.h. de:r Regulle:rungskonfos-aldo, dessen Auftlösung noch nicht abschließend 

genehmigt wurde), unter Einbezieh1.mg einer Verzinsung entsprechend § 5 Abs. 2 

ARegV !berücksichtigen. Korrekturen können durch gerichtliche Entscheidungen oder 

einer Anpassungszusage veIra1nlasst se,in. 

IV. 

Zur Frage der Kostentragl!lnfl nach§ 91 EnWG erg~ht eir'I gesonderter Bescheid. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 
erhoben werden . Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, Oberlandesgericht 

Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von 

dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be-

schwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG ). 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

Dr. Christian Schütte Roland Naas Stefan Tappe 

- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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Aktenzeichen: BK9-20/8249-RK19 

Anlage R 2019 

f1ür Verteilnetzbetreiber im regulären Verfahren 

1 Vorbemerkungen 

Der Regullierungskontosaldo zium 31.12.2018 wurde bereits berechnet und gemäß 

§ 5 Abs. 3 ARegV annuitältis·t:h über die drei dem Jahr der Ermittlung folgenden Kalenderjahre 

durch Zu- bzw. Abscrniäge auf die Erlösobergrenze verteilt. Zur Berechnung des 
Regulieriungskointosaldos zum 31 .12.2019 gemäß§ 5 Abs.. 3 ARe·gV und der entsprechenden 

Anpassungsbetiräge ist zunächst die Jahresdifferenz 2019 zu bestimmen. Diese ergibt sich 
aus den einzelnen Positionen gemäß § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die Differenz des 

Jahres .2019 wird i1n IKa;pitel 3 er11äutert Zuletzt wird in Kapitel 4 die Berechnung des 
Regulie11ungsko:ntosaldos zum ·31.12.2019 und der Annuitäten beschrieben. 

linder Anlage R1_Differe:nz ist die .Jahresdifferenz des Jahres 2019. deren Verzinsung, der 

Saldo zuim 31.1.2.2019 sowie die entsprechenden drei Annuiitätern abgebildet Die zulässigen 

Erlöse finden Sie in der Anlage IR2_EOG, die mit der Netzinummer ergänzt ist Die Anlage 
R2_EOG_ 1 bezeithrnet somit die ziulässig,~m Erlöse des NetZ!es 1 des Jahres 2019. In der 
Anlage R3_Erz,iellbare Erlöse werden die erzielbaren Erlöse des .Jalhres 2019 in einer 
Übersiicrnt daifgestellt Die Berechrnung des Kapi[alko:stenaufächlags, wie er sich bei der 

Berüdksich1igung der tatsächlich entstandenem Kapitalkosten ergibt, findet sich in Anlage 
R4_KKAuf. In der Anlage R5_KKAuf_SAV wird die Ermittlrung der kalkulatorischen Restwerte 
und der kallkulatonisdhen .Abst:hreibumgen des Sachanlagevermögens dargestellt 

2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einz,elrnen PosiitioInen ,im Regulierungsk,onto ergeben sich aus§ 5 Abs. 1 ARegV, Für den 
Gasbereiich sind dies im Einzellrnen: 
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2.1 Differen;z zwischen zulä:ssigen und er:zielbaren Erlösen 

Die Oilffe1renz Z'Nischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber 
unter Befiücksiichtigung der tats,ädhlichen MeIngenentwicklungen er:ziielbaren Eriösen 

(§ 5 Albs. 1 S. 1 ARegV) sowie insbesondere die Erlösdifferenz, die sich aus der Abweichung 
der prog!nostiizierten Mengen, die in die Vierprobungsrechnung eingsflossan sind, und den 
tatsiiclhlich realisieirtein Mengen ergibt, sind zu berücksichtigen. 

Zulässige ·Erlöse 

Die zuläss~gen IErföse bestimmen sich gemä1ß § 4 ARegV unter Berücksichtigung der nach 
§ 29 Abs.1 EInWG i.V.m. § ,3'2 Abs, 1 Nr. 1 uInd § 4 Abs. 2 ARegV festgelegten 
Erlösobergre:nze, Dabeii ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach 
Maßgabe von§ 4 Abs. ,3 bis 5 ARegV kallenderjähr1ich vom Netzbetreiber anzupassen. 

Bei einer Änderung v,on dauerhaft nicht beein'fiJussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 
- 3 ARegV •ist die festgele:gte kalenderjährliche !Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 

ARegV jeweiis zum 01.01 . ,eines Kalende~ahres anzupassen. Abzustellen ist dabei auf die 
jeweils im vorletzten Kalenderjahr entstanden~n Kosten; bei Ko·stenanteilen nach§ 11 Absatz 
2 Satz 1 !Nummer 4, 6 uind 13 ist auf das Kalenderjahr abzustellen, auf das die Erlösobergrenze 

an~uwenden .seijn soll. 

Zudem ~örmen jeweiis auf A!ntrag des Netzbetreifbers gemäß §-4 Abs. 4 ARegV Anpassungen 
der Erlösobergrenze iin Folge von beschiedenen Anträgen 

• einer Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des§ 5 ARegV, 

• einer !nicht zumutbaren Härte gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 
• eines geneihmtgten Kapitalkosfienautschlags nach Maßgabe des§ 10a ARegV 

gewährt werden. 

Hinsic!hfüch der Anpassuing der IErlßsober,grenze ist gemäß § 8 ARegV die Änderung des 
Verbraucrrerpreisgesamtindexes zu berücksichtige:n. 

Eine Arnpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 
(Qualitätselement) war1ür das Jahr 2019 n:icht relevaint. 
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Erzielbare Erlöse 

Gemäß § '5 A!bs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

NetzbetreiDer unter Benücksichtigung der 'tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren 

Erlöse im Regulieriungskonto zu eä"fassen, Die erziellbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der 

tatsädhlich im jeweilligen Jahr realisiert,en Aibsatzrnengen iund den zuvor im Rahmen der 

Verpmb.1.mgsr,ec!hnung gemäß § 16 GasNEV ermittelt,en Eintgelten. 

Diese werden in der Gewiinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsaitzerlöse a1us iNet~entgelten ,abgebildet Im Ralhmen der Ermittlung der erzielbaren Erlöse 

hat die Beschllusskamme:r daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. Hierbef 

wird auf die Umsatzerlöse aus !Netzemitgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche Korrekturen 

b:Zw, Erlösminderungen beispielsweise im :Zusammenhang mit Rückstellungsbildungen nicht 

zu berücksic!htige!n :sind. Die Beschlusskammer geht davon aus, daS'.s der Netzbetreiber 

derarHge Umsatze1rlöskorrektu1rern vollstärndig angezeigt hat. 

2.2 Differen,z aus vorgellagerten Nletzkostren 

Nach § 4 Albs„ 3 Nr. 2 ARegV erfolgt ein.e Anpassung der kal'enderjährllchen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines !Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht 

beeiin~lussbar:en Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (erforderliche 

lrnansprnchnalhme vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres. auf das die 

Erlö5obergre111ze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen 

Erlösobergrernzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in tjiesem Kalenderjahr tatsächlich 

entstandenen K,osten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Diiffereinz ist im 

Regulie11ungsko1ntosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Kostenbestandteile der Biogas- sowie der Marktraumumstellungsumlage können ebenfalls 

Bestandteil! dieser Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenz,e enthalternen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erfo:rderiliiche Inanspruchnahme vorgelagerter Neftzebenen beziehen sich lediglich auf die 

origunare vorgelagerte ~etznutzung vo1n vorgelage'rten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lasitflusszusagein oder mr Speichemuttzumgen sind nicht Bestandteil der erforderlichen 

linanspruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 

2.3 Differen,z aus volatillen Kostenanteillen 

Nach § 4 Albs„ 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eiine Anpassuing der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils ziLim 1. Jan:uar eim~s KalenderJahres bei ieirner Änderung von Kosten nach § 11 Abs. 5 
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ARegV (v,olatile lKo:stenanteile für die Be:schaffung von Treibenergie) auf Basis des 
Kalende~jahres, auf das die E1rlösobergrenze Anwendung fiindem soll. Der diesbezüglich im 

Jahr 2019 e1nthall ene Ansatz ist den tatsächlich entstandenem Kosten de:s Jahres 2019 
g·egenüber.zustellen. 

Die so ermittelte Differ;enz ist im Regulieruingskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu 
beriücksithtig·en. 

2.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 

Gemäß§ 5 Albs„ 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die DifferenzZINischen den für das Kalenderjahr 
bei effizi•emter Leistungserbringung e1iltslehe111den Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem 
auch die Messung gehört, und aen in der Erlösober;grenze diesbezüglich enthaltenen 
Ansätzen i111 das Reg1ulierungskonlto ·einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der 
Zah!Ider Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb durch dem Netzbetreiber durchgeführt 
wird, verursacht wird und soweit es sich 1nicht um Kosten für den Me·ssstellenbetrieb von 

modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen 1im Sinne des 
Messste~lenbetnieb'sgesetzes hlandellt. 

aus Erlösen von Baukostenzuschüssen und 
Netza1ns,chlusskostenbeiträgen 

Gemäß der Regelung des § 5 Absatz 1 Saitz 2. Nr.2 ARegV werden :nach § 4 Absatz 3 Satz 1 
Numme:r 2 i. V. m. § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 13 ARegV Baukostenzuschüsse und 
NetzanschUusskostembeiträge auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze 

Anwendung ·finden solll in der Erilösobergrenze eines Netzbetreibers berücksichtigt. Die 
diesbezügliich im dem jeweiligen Erlösdbergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem 
Kal,enderjahr itatsächlich entstandenen Erlösen gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz 
ist 'iirn 1Regulieru1ngs1©ntos-aldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu beriücksichtigen. 

linsofern w1iiTd die Differenz aius uen tatsächlichem nach§ 9 Abs.2 GasNEVe:rmiittelten und den 
in der Erilösobergrenze enthaltenen IErlösien aus der Auflösung von Baukostenzuschüs'sen und 
Netzans~h~usskostenbeiträgen in der Ermittlung des Regulie:rungskontosaldos berücksichtigt. 

2.6 Dii·ffer,enz aus dem Kapitalkoste.naufschlag 2019 nac.h § 1Oa ARegV 

Gemäß§ 5 Abs. 1a ARegV e.rm1iltelt der Netzbetreiber bis zum 30.06. des Jahres, das dem 
Kalenderjahr fo~gt, diie Differenz au:s dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 10a 

ARegV und dem Kapitalk,ostenaufschlag, wie er sich lbei der Berücksichtigung der tatsächlich 
entstandenen Kapita1Jkosten ergibt. 
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3 Bestimmung deir Jahresdiffeiren.z 2019 

3.1 Differenz zwischen zulässigen und •erzielbaren Erlösen 2019 

3„1..1 Zulässige Erlös·e .2019 

Eine deitaimierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2019 in die einzelnen Bestandteile der 
Erlösot>ergrernzenformel gemäß An~age 1 ARegV. findet sich in Anlage R2_EOG_1. Die aus 
Sicht der Beschlussk,ammer ~orr,ekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_EOG_1 ~elle G81 dargestellt. 

Änderu1ngen des Verbrauciherpreisgesamtindexes nach § 8 AR.egV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 
ARegV) 

Hinsiclhfüch der Anpassung der Erlösobergrenze für da-s Kalenderjahr 2019 ist die Änderung 
des Verbrauc1herpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_EOG_1 812 und Zeile 58). 

An1passiun9 nach Maßgabe des§ 10a AR4gV (Kapitalkostenaufschlag)(§ 4 Abs. 4 S. 1a 
Nr.1 AReg·V) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10a ARegV (Kapitalkostenaufschlag) (§ 4 
Abs. 4 S. 1a Nr. 1 AR,egV) angepasst wurde. ist dies in der Anlage R2_EOG_1 G 65 
dar,gesteUt. 

Änderungen von dauerhaft niclht beeinflussbaren Kostenanteilen nach§ 11 Abs. 2 S. 1 
biis .3 ARegV (§ 4 Abs. 3 :S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im !Rahmen 'Seinerr Mitteilungspflichten inach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 
Beschlusskammer für das Kalenderjjahr 2019 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalende11jählrl1ichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 
Anpass1,mg,ern zugr,undelttegenden Änderungen vorn dauerhaft nicht beeinflussbaren 
K:ostena1nteilen 1nach ·§ 4 Abs. 3 S. 1 Ntr. 2 ARegV gemacht 

F1olge;nde Anpassungen des Ne.lzbetreiberrs zum 01.01.2019 waren aus Sicht der 

Beschlusskamme-r nicht anerkennungsfähig: 
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Ari'l'passung .aufgrund einer rnicht zumutbarem Härte gemäß§ .4 Abs. ·4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Ein,e Anpassung der f.estgele,gten kalenderjährlithen Eriösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nlr. 2 AR·egV erfolgte tnicht. 

3..1.2 ErzIiellbare Erlöse 20•19 

Nach Prüfung der vom INetzbetireiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 
sIich für da'.s Jahr 2019 die in Arnlage R3_IErzielbate Erlase dargestellten erzielbarem Erlöse. 

3.2 Differenz aus vorge!lagerten Netzkosten 2019 

Die OffffereInz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Differenz Zeilen 6 und 7 
dargestellt. 

3.3 Diiffer,enz aus volafüe1n Kostenanteilen 2019 

Die Ber.ec'hnung des Ditfefienzbetrags aus volatilen Kostenanteilen Wird in Anlage 
R1_Dlfferenz Zeilen 10 untl 11 dargestellt. 

3.4 Differenz aus Kosten fü1r Me·ssung und Messstellenbetrieib ;2019 

Der Netzbetreiber hat für das !Kalenderjahr 2019 dte Ko·stenveränderung für Mes:sung bzw. 
den Messste'lilenbetrieb gemäß§ 5 Ab:s 1 S. 3 A!RegV übermittelt. Diese Werte werden in der 
Anlage R1_Oifferenz Zeile 12 dargestellt. 

3.5 Diiffferrenz aus IKapiitalkostenaufschlag 2019 

Der v,om Net2beitreiber beantragte Kapitalkosteinaufschlag auf die Erlösobergrenze für 

Kapitalkosten, die aufgrund ··von nach dem Bastsjahr getätigten Investitionen iin den Bestand 
betrie:bsnotvvendiger Anlage,güter erntstehen, wurde genehmigt. 

Die DliffereInz aus dem geInehmigten Kapitalkostenaufsdhlag und dem Kapitalkostenaufschlag 
nach § 1Oa ARegV, Wie er sich bei der Berücks,ichtigung der tatsächlich entstandenen 
Kapltalkcsten ergibt, ist in der Anlage IR1 Zeilen 15 und 16 dargestellt 

Die V.erzin'su1ng,sbasms ergibt sich nach § 10a Ab·s. 5 ARegV aus den kalkulatorischen 

Restbuclhwerten der berücksidhtigungsfälhigen Anlagen bewertet .zu historischen AK/HK nach 
§ 7 Abs.. 1 S. 2 Nr. 3 GaslNEV. Anzusetzen ist dabei der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 
Jahre·serndlbestaInd„ Ausgenommen lhiervon sind Grundstücke und Anlagen im Bau, da diese 
- anders als die vom Bundesgerichtshof adressierten Anlagen - nicht abgeschrieben werden. 
Diese Vorgeihensweise steht Iriach Auffassung des OLG Düsseldorf in !Einklang mit den 
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V,orgalben des § 10a ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines J:ahresanfangsbestands 
von Null ijm Rahmein der Mflttelwertbildung begegnete keinen richterlichen Bedenken (Vgl. OLG 

Düsseldorf., Beschlluss vom 07.03.201"9, Vl-3 Kart 166/17 M. S. 45ff.). 

V,on de111 ermittelten Restbu:chwerrtern in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des 
Jahresanfangs- und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskostenbeiträge 
(NAK) und der B:aukoste1n2JUSCh.üsse (BKZ) gern. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 GasNEV. die die 
Antragstellerin im rrielevanten Zeitraum lhinsithtlidh der berücksithtigungsfähigen Anlagengüter 

erhalten hat. !Der BGIH halt diese Vorgeh,ensweise !bestätigt (vgl. BGH BeschL V. 05.05.2020, 
AZ EnVIR 59/19 S. 24 ff.). 

HierratJJs ergibt sich für die Ermlittlung der ka!lku1a·to11isct,en Verzinstmgsbasis folgende Formel: 

Kalk.. v ,.erzirnsungsbasis = Re'stbudhwerte_Anlagen - (Restwerte_NAK + Restwerte_BKZ) 

Die zugrunde gele:gten IRestwerrte sirnd der Anlage R5_KKAuf_SAV zu entnehmen. 

4 Bere:chnung des 1Regulieirungskontosaldos und !Bestimmung der 

An1pass.ungsbeträge 

Zur Berechnung des Reg:uliernngskorntosaldos .zum 31.12.201.9 ist die Differenz des Jahres 
20f8 ,(vgl. Anlage R1_Differenz Zei<le E20) zu berücksichtigen. Diese ist gemäß § 5 Abs. 2 
ARegV zu verzinsen. Der IRegulierungskontosaldo ist in der Zelle E32 angegeben. 

Aus dem berechnetem Regu~1iemngskontosaldo wird gemäß § 5 Abs. 3 ARegV eine dreijährige 
Annuität berechnet Die Höhe der Annuität ist in .Zelle C39-E39 angegeben. 
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Avacon Hochdrucknetz GmbH! Betriebsnummer 12003724 

Be rech nu1111g des Differenzbetrages gem. '§ 6 Abs. 1 ARegV für das Kalenderjahr 2019 

Clh 

BIÖSO!Jergrenze gernilß § 4 ARl!QV n!l<h § 4 AFI~ ;:uL~si!l• 
Erlöse 

2 BfoFderlir./ie lnaril'fl)f1.!lcllflrdl1mll wrget.ige.-rer 
~n,engemäß § 11 ~ 2 s-.n l Nr. 4 AReg</ 

1!11,Jiicliic.h en~e 
Kosten 

in 1EOG ernha1te.11e 1><11satte 

3 VOiatiie l<Dsterianteile gernläß 
§ 11 Abs. 6 ARegV 

ta"ilsäc1'licll en!S~.uioo,e 
I(~ 

4 Kosl6Werärcerurg Me5suig1Mes:;.s1e11en1Je1rliel> 

8.-JJllnS hl!Ss>e gP.m 
§ 11 All!,. 2 saiz: 1 Nr. 13AReDV 

u~1 elfP.iE!flter Le"tillrPJS8rbmgtmc •~l@tle~de 
K1JSl@nv0rand0n-,g 

t.ioliitl'lich sn~·~nclll<t8 
KoostenKapitalkosterraulscllliig nach §loa ARegV 

7 genehm,gleß lnvestit1cn~ßnatmen nacn § 2:3 ARR:f1v 

Sonsvges 

t:mäcl'iich tnts•A1od@n0
Ko:,ten1------------------
il1 IEOG enthaltene Amliäl!e 

1 

Verteilung 2021 

lMZ.010 1.442.010 

1 
t;_enehmigte Werte 

,U97.69!1 
-lös> 

2.09a.849 
1,019' 

4.21&896 
2.äl 

.!.251,507 
1.442.010 

1.442.010 
~gmfEOG 
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■ I ... 
1/1:!S:ßi!~l ~1.11,en 

AU50""'1-..,ge,n,jl §eAbs. 1Mw1J 8?.SQQ.378,7.?€ 

Basisjat.- [lil '!DIS 

Eff;zi<h.....t[EW,I 100.00% 

S~ftm,i,,-..,t ~ EW) ..,,.... 
Yftbr.nid~se·~~odu1--=h ! 8ARq;iY i:k-:.J eh,_.2015 [VPIO} 100 

V""""uchtrpni--tindu"8Cll§8AFl.,ff/OKJahn,s 2'J1'/ lVPlfJ 102.15 

Avact21n IHtrchdlruckn~tz GmbH Betriebsnummer 12003724 

R'2_2 Naehreehnung •der ,angepasswn Erlösobergrenze:<1urch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2019 __..,. 
~ 

...... Vertel'"1Q5t,_nact, 
S 16Abs. 1 AReJJV (VJ 

V~l~aldcf'Baen 
§ 10,Ws.2 MA:tJV{V,_ 

Genkelterseb.ir.lfer 
Pl'odJkitvtiiilsfill:wr 
nodl§9;1Reg\'(PFJ 

3>18 0,20 O.◄~ 

201g O,◄O 0,9824'1(, 

2020 o,eo 1,4n 21i. 

2021 0,80 1,97<45'91> 

3)~ 1,00 2.◄ 1'1C. 

IMU!llslftCllcht~..............Meltll1.Nlli.Z.....'V 

Jnansp "' benen (Nr. 

osten CMflel- 8 rlö'se !aUS M;31l.n.ah,r,e,n etries B-etrei~ VOP Gas'i'el'.'SOlg\JlliJSfleh«I, e _·Jier 
• •·s:,n,;e,, Verhhtw,s"eatliitt\Jno\J'nte~ n 
us:eN'lemwreir,f~ Ve.rfähreo übetgel\efl~rdauerhaft, nkht beeinftussba~ Kos.twianleile 

'olllrne \'Cirgii!lt,~~~ ~5';/n) 

1 
1 
1 

.,...._~-titftllbs.,.SN'l.le9Y 

Kosterl für öie &9:sch.:ilfu"Q•IOn'7reib!'net1i•e-

~ für,L-8Sl:J11Ss.rusage-11 

Summe 

Saldo 

_.,,.... 
€ 

·€ 

€ 

€ 

............ 
€ 

€ 

ftv61!nin"WKr 

- € 

- € 

- € 

- € 

~ ... VW. --lO&o-.11 

- € 

- € 

,..,...._.EOt,-.,., -....caasllelZWIN- -~EOO ~ .,'Nliilw.pl■a.cl flicht lleeinlusslann..rm beai, tlwaba.11 ~ 

-- -~ 
G 

--Ciil,ort,,,at 

VorüWfleM'Odl!Mc:ht'lbeeiri)lussbafer,losienant e1) 1() 

8eeif!ftusd>•er Kos1e11antet r<') 
Nkh1abg8a.Rer beeinflus-sbar.rkosten~n1eil 

Nittfl"atp;Ntltef beeinflussll,a,_et Kosl:e-Mnteil 

Effizienzbonus e. 
0otr 

~ · ·cvdriibc-ri:chcnd nk'h.1bcdi.t1ussl,ar,ec Uc:1- niclfl 
b(ebaotm,!Jeeinlki<,lra!~n !Kostenanteil 
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Avacon 1Hoct1f!fa'uoknetz GmbH Betriebsnumm~r 12003724 

~lff'II"""~ IDM -t"I 
Vl="l ~ (= t/PIJ 

·100.00 102.lS 

1.0225 

0,001,11'0.0098 

1.(11?7Verbraudlff'prehp„..a1nrifl<I" d· ,.rodukthitit:fortxhl'tt!:. ,JYPl(,'Pl,l -PF; 

ihtrli<:htkostenantei~l4nas• Kt-mitVPI und PF 

Fund ~chläfe aufdfe .Erlösobe,grenze nach § 19 AAe,P 

jfuil.11od.il•,lll,lliQ;~ = l-•"' _ _ _ ..., _ _ ..... _an,~ -. _•°.a ~,....., illlliilmJ<- _""""'""'. _ _ , _ ___ "l-___ _ ________________.,_________,:_ 
ll~WS5~'= ·~·b6es1Y -----

EO,, 
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Avacon Hochdrucknetz GmbH Betriebsnummer 12003724 

Zusammensetzung der erzielbaren Erlöse für das Kalenderjahr 2019 

1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 

1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 

1.1.2 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 
1.1.3 Messung 

1.1.4 Messstellenbetrieb 

1.1.5 Gesondertes Netzentgelt gemäß § 20 Abs. 2 GasNEV 
1.1 . 6 Vertragsstrafen 

1.1.7 Umsatzerlöse gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 

1.1.8 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 
1.1.9 Weitere Erlöse 

1.1.10 Konzessionsabgaben 

= Erzielte Erlöse (1.1 abzgl. 1.1.10) 

+ Unterverprobung 

-= Erzielbare Erlös·e 
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Av;acon Hochcrud<netz GmbH Betriebsnumrrer 12003724 

R4Bel8Chnung dt• Kapllalkoatenautaehlllg• 
IIMnl,iogls GonoM!igw 

lfop,l4.,...,,...,.d11og "-"•-Oll 
, .1.ao11 
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Avacoo Hochdrucknetz GmbH Betriebsnummer 12003724 

R5 Ermittlung; d« kalkUlatorlachen Rastwerte und 
l<alkulatortschen Ab&ChN-lbU.' •n des Sac'11anla ever 
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